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 Veröffentlicht am 20.10.2023

Norm

ZPO §381

1. ZPO § 381 heute

2. ZPO § 381 gültig ab 01.01.1898

Rechtssatz

Die freie Würdigung des Nichterscheinens der Partei setzt voraus, dass die Partei ordnungsgemäß vorgeladen wurde.

Hat sie eine Prozessvollmacht erteilt, dann ist die Ladung der Partei diesem zuzustellen. Der Prozessbevollmächtigte

kann auch wirksam auf eine Zustellung der Ladung verzichten.
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